








TARIFVERTRAG


über die Gewährung vermögenswirksamer Leistungen zugunsten der Arbeitnehmer 











für die Beschäftigten der GrünBau GmbH,


Unnaerstraße 44, 44145 Dortmund


vom 19.11.2001





Zwischen der





Firma GrünBau GmbH, Unnaerstraße 44


 44145 Dortmund





und der





Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt


 Bundesvorstand,


Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt a.M.











wird folgender





Tarifvertrag





geschlossen: 





























§ 1


Geltungsbereich





Räumlich:





Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland








Betrieblich:





Die Firma GrünBau GmbH, Unnaerstraße 44,  44145 Dortmund








Persönlich:





Arbeitnehmer und Auszubildende, die eine nach den Bestimmungen des SGB VI - gesetzliche Rentenversicherung - versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. Hiervon ausgenommen sind Angestellte, die unter § 5 Abs. 2 und 3 BetrVG fallen und Angestellte mit einem Aufgabenbereich, der höhere Anforderungen als die höchste tarifliche Entgeltgruppe stellt. Er gilt auch für Beschäftigte, die im Rahmen einer Maßnahme nach dem SGB III oder nach dem Bundessozialhilfegesetz beschäftigt werden.











§ 2


Voraussetzungen für die Gewährung vermögenswirksamer Leistungen





1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer monatlich eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 26,00 DM pro Monat zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig mindestens 26,00 DM aus seinem Monatsentgelt (Eigenleistung) im Wege der Umwandlung vom Arbeitgeber vermögenswirksam anlegen läßt.





2. Diese Regelung gilt für Auszubildende entsprechend.





3. Die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers ist erstmalig vom Beginn des Entgeltabrechnungszeitraumes an zu zahlen, der dem Entgeltabrechnungs-zeitraum folgt, in dem der Arbeitnehmer alle Verfahrensvoraussetzungen gemäß 


§ 5 Nr. 2 dieses Tarifvertrages erfüllt hat. Dies gilt für Auszubildende entsprechend.


























§ 3


Vorrang des Tarifvertrages





Die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers ist nicht abdingbar. Sie kann auch nicht in Einzelarbeitsverträgen oder Betriebsvereinbarungen durch andere Leistungen ersetzt oder abgegolten werden.











§ 4


Anrechenbarkeit bisher gewährter vermögenswirksamer Leistungen des Arbeitgebers





Hat der Arbeitgeber aufgrund des 3. VermBG vermögenswirksame Leistungen im gleichen Kalenderjahr gewährt, so können diese Leistungen auf die nach diesem Tarifvertrag zu gewährenden angerechnet werden.








§ 5


Verfahren





Die Eigenleistung des Arbeitnehmers bzw. des Auszubildenden und die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers sind gemeinsam anzulegen.





Der Arbeitnehmer bzw. der Auszubildende hat dem Arbeitgeber die Art der gewählten Anlage und das Unternehmen oder Institut mit der Nummer des Kontos anzugeben, auf das die vermögenswirksame Leistung überwiesen werden soll. Der Arbeitnehmer bzw. der Auszubildende hat diese Angaben auf Verlangen des Arbeitgebers schriftlich zu machen.





Für die Umwandlungserklärung ist die Erteilung einer Vollmacht ausgeschlossen.





Der Arbeitgeber hat die Eigenleistung und die Arbeitgeberzulage in der Entgeltabrechnung gesondert auszuweisen und zugunsten des Arbeitnehmers an die von diesem bezeichnete Stelle monatlich abzuführen. Dies gilt für Auszubildende entsprechend.





§ 6


Verjährung





Der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers verjährt in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluß des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers entstanden ist.





Die Bestimmungen des § 12 des Rahmentarifvertrages für die Beschäftigten der GrünBau GmbH gelten nicht für Ansprüche aus diesem Tarifvertrag.











§ 7


Inkrafttreten und Laufdauer





Dieser Tarifvertrag tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Er ist erstmalig kündbar mit einer Frist von sechs Monaten zum 31. Dezember 2007. Danach kann er jeweils mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum 31 Dezember des laufenden Kalenderjahres gekündigt werden.











Dortmund, den ...........................  








GrünBau GmbH					IG Bauen-Agrar-Umwelt


Unnastr. 44						Olof-Palme-Str. 19


44145 Dortmund					60423 Frankfurt/Main











....................................				.......................................





....................................				.......................................





